
 

Elke Garreis – Impler str. 11 – 81371 München – Tel 089 23 55 603 

 

 

Nachfolgend informiere ich Sie über Wissenswertes und Neues aus dem Wirtschafts- und 
Steuerrecht. Wenn Sie Fragen zu diesen oder anderen Themen haben, rufen Sie mich an, oder 
vereinbaren Sie bitte einen Besprechungstermin mit mir. 

 

Verzicht auf Schadensersatz nach alkoholbedingtem U nfall 

Verzichtet der Arbeitgeber nach einem alkoholbeding ten Unfall auf 
Schadensersatz für den zerstörten Dienstwagen, so f ührt dies zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn. 

Verzichtet der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf Schadensersatz nach einem 
während einer beruflichen Fahrt alkoholbedingt entstandenen Schaden am auch zur privaten 
Nutzung überlassenen Firmen-Pkw, so ist dies eine Vermögensmehrung, die als Arbeitslohn zu 
erfassen ist. Der aus dem Verzicht entstehende Vermögensvorteil ist nicht durch die 1 %-
Regelung abgegolten. Der zu erfassende Verzicht auf Schadensersatz führt nur dann zu einer 
Steuererhöhung, wenn die Begleichung der Schadensersatzforderung nicht zum 
Werbungskostenabzug berechtigt. Ein Werbungskostenabzug kommt nicht in Betracht, wenn 
das auslösende Moment für den Verkehrsunfall die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit war. 

Parkplatzgestellung an Mitarbeiter bleibt steuerfre i 

Trotz eines anderslautenden Urteils bleibt die Fina nzverwaltung dabei, dass die 
Parkplatzgestellung an Mitarbeiter steuerfrei ist. 

Das Finanzgericht Köln hatte entschieden, dass die unentgeltliche Überlassung von Parkplätzen 
durch den Arbeitgeber an seine Arbeitnehmer grundsätzlich zu steuerpflichtigem Arbeitslohn 
führt. Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat umgehend widersprochen: Stellplätze, die 
der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zur Verfügung stellt, sind generell nicht zu besteuern. Die 
Oberfinanzdirektion Münster hat nun nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Urteil 
nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden ist. Auch die Einführung des 
Werkstorprinzips ab dem Kalenderjahr 2007 führt zu keiner anderen Auffassung. 

Erbschaftsteuer bei formunwirksamem Vermächtnis 

Bei der Erfüllung eines formunwirksamen Vermächtnis ses entsteht die 
Erbschaftsteuer erst mit dessen Erfüllung. 

Wenn sowohl der Belastete als auch der Begünstigte eines formunwirksamen Vermächtnisses 
den Willen des Erblassers anerkennen und das Verschaffungsvermächtnis ausführen, entsteht 
die Erbschaftsteuer erst mit der Erfüllung des Vermächtnisses. Erst zu diesem Zeitpunkt ist der 
Erwerbstatbestand erfüllt. Die Erbschaftsteuer fällt somit nicht rückwirkend mit dem Tod des 
Erblassers an. Der Bundesfinanzhof weist zudem darauf hin, dass der durch das Vermächtnis 
erworbene Anspruch auf die Verschaffung einer Sache, die sich der Belastete mit Geldern aus 
dem Nachlass besorgen muss, mit dem gemeinen Wert und nicht mit dem Steuerwert der Sache 
zu bewerten ist. 

Verfassungsbeschwerden gegen Kontenabfrage gescheit ert 

Die insgesamt vier Verfassungsbeschwerden gegen die  Kontenabfragen durch 
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das Finanzamt und andere Behörden hat das Bundesver fassungsgericht im 
Wesentlichen abgewiesen. 

Insgesamt vier Verfassungsbeschwerden gegen die Kontenabfrage durch das Finanzamt und 
die Sozial- und Strafverfolgungsbehörden sind vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. 
Das Gericht sieht keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 
Kontenabfrage. Nur die Klage zweier Sozialleistungsempfänger hatte teilweise Erfolg: Beim 
Zugriff in sozialrechtlichen Angelegenheiten sei das Gesetz nicht hinreichend präzise und muss 
bis zum 31. Mai 2008 nachgebessert werden. Mindestens die Finanzämter dürfen aber weiterhin 
uneingeschränkten Gebrauch von der Kontenabfrage machen. 

Doppelte Haushaltsführung mit zwei regelmäßigen Arb eitsstätten 

Auch eine doppelte Haushaltsführung wegen zwei rege lmäßigen Arbeitsstätten 
führt zu abzugsfähigen Werbungskosten. 

Aufwendungen eines Arbeitnehmers für eine Zweitwohnung an einem auswärtigen 
Beschäftigungsort sind auch dann wegen doppelter Haushaltsführung als Werbungskosten 
abziehbar, wenn der Arbeitnehmer zugleich am Ort seines Hausstands beschäftigt ist. Der 
Bundesfinanzhof hat ein Urteil des Finanzgerichts Berlin aufgehoben und entschieden, dass die 
doppelte Haushaltsführung nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass der Arbeitnehmer sowohl 
am Ort seines Hauptwohnsitzes, als auch am auswärtigen Beschäftigungsort beschäftigt ist. 

Verträge zwischen nahen Angehörigen 

Verträge zwischen nahen Angehörigen müssen grundsät zlich auch zivilrechtlich 
wirksam sein, damit sie steuerlich anerkannt werden . 

Noch 2006 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass bei der steuerrechtlichen 
Anerkennung von Verträgen zwischen nahen Angehörigen die zivilrechtliche Unwirksamkeit des 
Vertragsabschlusses nur indizielle Bedeutung hat. Nun hat der BFH jedoch festgestellt, dass 
diese Indizwirkung jedoch verstärkt wird, wenn den Vertragspartnern die Nichtbeachtung der 
Formvorschriften insbesondere bei klarer und bekannter Zivilrechtslage angelastet werden kann. 
Ein formunwirksamer Vertrag zwischen nahen Angehörigen ist bei klarer Zivilrechtslage 
grundsätzlich steuerrechtlich nicht anzuerkennen. In beiden Fällen hatten Eltern von ihren 
minderjährigen Kindern Darlehen zur Immobilienfinanzierung aufgenommen, ohne einen 
gerichtlich bestellten Ergänzungspfleger einzuschalten. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat inzwischen auf die BFH-Entscheidung aus dem Jahr 
2006 mit einem Nichtanwendungserlass reagiert. Das BMF ist der Auffassung, dass die 
Grundsätze dieses Urteils nur für den entschiedenen Einzelfall gelten und im Übrigen nicht 
anzuwenden sind. Es widerspricht damit dem BFH und hält an seinen bisherigen Vorgaben fest: 
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von Verträgen zwischen Angehörigen ist und 
bleibt, dass diese Verträge bürgerlich-rechtlich wirksam geschlossen und tatsächlich wie 
vereinbart durchgeführt worden sind. Zudem müssen Vertragsinhalt und Durchführung dem 
zwischen Fremden Üblichen entsprechen (Fremdvergleich). Die nachträglich herbeigeführte 
zivilrechtliche Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts hat grundsätzlich keine Rückwirkung. 
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Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse 

Bonuszahlungen einer gesetzlichen Krankenkasse sind  
Beitragsrückerstattungen, die die abzugsfähigen Son derausgaben mindern. 

Die Landesfinanzdirektion Thüringen weist darauf hin, dass es sich bei Bonuszahlungen, die 
eine gesetzliche Krankenkasse Ihnen für gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt, nicht um 
Leistungen aus einer Krankenversicherung handelt, da die Bonuszahlungen keine 
Versicherungsleistung darstellen. Die Bonuszahlungen mindern ebenso wie 
Beitragsrückerstattungen in der privaten Krankenversicherung im Jahr der Zahlung durch die 
Krankenkasse den von Ihnen in diesem Jahr geleisteten Krankenversicherungsbeitrag. Somit 
können Sie nur den im Ergebnis entsprechend geminderten Versicherungsbeitrag als 
Krankenversicherungsbeitrag im Rahmen der Vorsorgeaufwendungen ansetzen. 

Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 

Durch eine im Jahressteuergesetz 2008 versteckte Ge setzesänderung will die 
Finanzverwaltung den Steuerzahlern die Gestaltungsm öglichkeiten erheblich 
einschränken und die Beweislast umkehren. 

Im Referentenentwurf für das Jahressteuergesetz 2008 hat das Bundesfinanzministerium eine 
kleine Bombe versteckt: Durch eine Änderung der Abgabenordnung soll zukünftig der 
Steuerzahler nachweisen, dass für eine gewählte Steuergestaltung auch beachtliche 
außersteuerliche Gründe vorliegen. Im Prinzip läuft diese Änderung auf eine Umkehr der 
Beweislast hinaus; nicht mehr das Finanzamt muss den Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten nachweisen, sondern der Steuerzahler die Rechtmäßigkeit der von 
ihm gewählten Gestaltung. In Zweifelsfällen kann der Steuerzahler zwar eine verbindliche 
Auskunft beim Finanzamt einholen, doch für eben diese wurde erst mit dem letzten 
Jahressteuergesetz eine Gebührenpflicht eingeführt. 

Mit der gewählten Formulierung schafft sich die Finanzverwaltung außerdem die Möglichkeit, bei 
verschiedenen außersteuerlich mehr oder weniger gleichwertigen Gestaltungsalternativen die 
steuerlich ungünstigste für die Besteuerung zugrunde zu legen. Denn der Steuerzahler hat dann 
gar keine Möglichkeit, bei außersteuerlich gleichwertigen Alternativen außersteuerliche Gründe 
für seine Wahl vorzubringen, selbst wenn steuerliche Gründe nicht entscheidend für die Wahl 
gewesen wären. Wohl zu Recht ist schon von einem Gestaltungsmissbrauch durch die 
Finanzverwaltung die Rede. 

GmbH-Reform macht Fortschritte 

Nach fast einem Jahr liegt nun der Regierungsentwur f für die Neufassung des 
GmbH-Rechts vor. 

Es wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis die GmbH-Reform endgültig von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet wird. Doch das Projekt schreitet voran: Fast genau ein Jahr nach dem 
Referentenentwurf liegt jetzt der Regierungsentwurf für das Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vor. 

Nur wenige der vielen geplanten Änderungen sind schon heute unumstritten. Während die 
Bundesländer die vereinfachte Gründung per Muster-Gesellschaftsvertrag als zu unflexibel 
kritisieren, stören sich die Richter am Bundesgerichtshof, die sich mit den misslungenen 
Gründungen herumschlagen müssen, hauptsächlich an der reduzierten 
Stammkapitalanforderung. Und daher dürfte der Entwurf vor seiner endgültigen Verabschiedung 
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noch zahlreiche kleine und wohl auch ein paar große Änderungen erfahren. Derzeit enthält der 
Gesetzentwurf folgende wichtige Maßnahmen: 

• Stammkapital:  Statt 25.000 Euro soll das Mindeststammkapital für eine GmbH zukünftig 
nur noch 10.000 Euro betragen, was zumindest für reine Dienstleistungsgesellschaften 
durchaus ausreichen kann. 

• Unternehmergesellschaft:  Zusätzlich zur GmbH soll es die Möglichkeit geben, eine 
"Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" ganz ohne Stammkapital zu gründen. 
Die Unternehmergesellschaft soll keine neue Rechtsform, sondern nur eine Sonderform 
der GmbH sein, die solange mindestens 25 % ihres Jahresgewinns thesaurieren muss, 
bis das Mindeststammkapital einer GmbH erreicht ist. Danach ist der Wechsel zur 
GmbH durch reine Umfirmierung, also ohne Umwandlung, möglich. 

• Erleichterte Gründung:  Das Gesetz soll als Anlage ein Musterset aus 
Gesellschaftsvertrag, Handelsregisteranmeldung, Niederschrift der 
Gesellschafterversammlung und Gesellschafterliste erhalten, bei dessen strikter 
Verwendung nur noch die öffentliche Beglaubigung der Unterschriften statt einer 
notariellen Beurkundung notwendig ist. 

• Handelsregistereintragung:  Ist der Unternehmensgegenstand der GmbH 
genehmigungspflichtig, beispielsweise bei Handwerks- und Restaurantbetrieben, dann 
muss diese Genehmigung zukünftig nicht mehr für eine Handelsregistereintragung 
vorliegen. Ebenso muss der Gesellschafter einer Einmann-GmbH für die 
Registereintragung nicht mehr Sicherheit leisten, falls er noch nicht das ganze 
Stammkapital eingezahlt hat. Außerdem darf das Registergericht nur noch in 
Ausnahmefällen Einzahlungsbelege für das Stammkapital verlangen. 

• Gesellschafterliste:  Bisher hat die Gesellschafterliste nur Informationscharakter. 
Zukünftig werden die Geschäftsanteile nummeriert, und eine auf der Gesellschafterliste 
eingetragene Person soll gegenüber der Gesellschaft als Gesellschafter gelten. Damit ist 
auch der gutgläubige Erwerb von Geschäftsanteilen von demjenigen möglich, der länger 
als drei Jahre als Gesellschafter eingetragen ist. 

• Verwaltungssitz:  In Reaktion auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
darf eine GmbH ihren Verwaltungssitz zukünftig auch im Ausland nehmen. 

• Gesellschafterdarlehen:  Statt der eigenkapitalersetzenden Gesellschafterdarlehen und 
den damit verbundenen Haftungsfragen soll es nur noch normale 
Gesellschafterdarlehen geben. Diese kann die Gesellschaft jederzeit zurückzahlen, in 
der Insolvenz sind sie jedoch grundsätzlich nachrangig, und der Insolvenzverwalter kann 
die Rückzahlung anfechten. 

• Verdeckte Sacheinlage:  Ist bisher die Stammkapitalzahlung bei einer verdeckten 
Sacheinlage grundsätzlich noch einmal in voller Höhe in bar zu leisten, so tritt an diese 
Stelle eine Differenzhaftung, bei der nur der durch die Sacheinlage nicht gedeckte Teil 
des Stammkapitals nachzuleisten ist. 

• Geschäftsführereignung:  Der Straftatenkatalog, der zum Eignungsausschluss für den 
Geschäftsführerposten führt, wird um weitere GmbH-relevante Straftaten erweitert. 

• Zustellungen:  Um den Missbrauch durch Firmenbestatter zu vermeiden, ist eine 
vereinfachte öffentliche Zustellung vorgesehen, wenn Geschäftsführer und 
Gesellschafter nicht mehr erreichbar sind. 

• Insolvenz:  Die Vorschriften zur Insolvenz im GmbH-Gesetz werden gestrichen. 
Stattdessen wird die Insolvenzantragspflicht für alle juristischen Personen einheitlich in 
der Insolvenzordnung geregelt und trifft dann nicht mehr nur den Geschäftsführer, 
sondern auch die Gesellschafter. 
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Nachzahlung an die Künstlersozialkasse droht 

Seit dem 1. Juli 2007 prüft die Rentenversicherung die Beitragspflicht zur 
Künstlersozialkasse, an die auch Auftraggeber freis chaffender kreativer Berufe 
Beiträge zahlen müssen. 

Nachdem die Künstlersozialversicherung ursprünglich als soziales Sicherungssystem für die 
Kunstschaffenden gedacht war, ist sie zwischenzeitlich zu einem Dach für eine ständig 
wachsende Sammlung unterschiedlichster Berufsgruppen geworden. Den Überblick darüber 
bewahren und die Zahlungspflichten kontrollieren soll seit dem 1. Juli 2007 nicht mehr die 
Künstlersozialkasse (KSK) selbst, sondern die Deutsche Rentenversicherung (DRV), auf die das 
Prüfverfahren mit dem am 15. Juni 2007 in Kraft getretenen 
Künstlersozialversicherungsreformgesetz übertragen wurde. Die Abgaben sind aber weiter an 
die KSK zu zahlen. 

Die DRV verfügt über eine wesentliche bessere personelle Ausstattung und wird nun prüfen, ob 
ein Unternehmen nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz abgabepflichtig ist und die Höhe 
der Abgabe ermitteln. Zu diesem Zweck verschickt die DRV Erhebungsbögen an bisher nicht 
von der Künstlersozialkasse erfasste Unternehmen und verlangt innerhalb von vier Wochen eine 
Rückmeldung über die an selbstständige Künstler und Publizisten geleisteten Zahlungen in den 
Kalenderjahren 2002 bis 2006. 

Für viele Unternehmen besteht das Risiko einer Nachzahlung, da oftmals gar nicht bekannt ist, 
dass Entgeltmeldungen abzugeben und entsprechende Zahlungen zu leisten waren, denn 
anders als bei den anderen Sozialversicherungen besteht die Zahlungspflicht nicht nur für 
eigene Arbeitnehmer, sondern auch für beauftragte selbstständige Fotografen, Designer, 
Autoren, Übersetzer etc.: "Zur Künstlersozialabgabe sind auch Unternehmer verpflichtet, die für 
Zwecke ihres eigenen Unternehmens Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben und dabei 
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen." Die 
Abgabensätze betrugen 2002 und 2003 3,8 %, 2004 4,3 %, 2005 5,8 %, 2006 5,5 % und ab 
2007 5,1 % der Auftragssumme. 

Spenden ins EU-Ausland 

Der Europäische Gerichtshof prüft die Abzugsfähigke it von Spenden ins EU-
Ausland. 

Der Bundesfinanzhof hat ein anhängiges Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen 
Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob das deutsche Steuerrecht, wonach 
nur Spenden an im Inland ansässige Empfänger als Sonderausgaben berücksichtigt werden 
können, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Ein Deutscher hatte eine Sachspende an ein 
Altersheim in Portugal geleistet und als Sonderausgabe geltend gemacht. 

Erhöhung der Kfz-Steuer und Zweitwohnungssteuer für  Wohnmobile 

Der Bund der Steuerzahler hält die Erhöhung der Kfz -Steuer für Wohnmobile 
rückwirkend zum 1. Januar 2006 für verfassungswidri g, während ein Gericht 
Zweitwohnungssteuer für dauerhaft abgestellte Wohn- mobile für zulässig hält. 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Kraftsteuergesetzes wurde für alle Wohnmobile 
rückwirkend ab Jahresbeginn 2006 ein eigenständiger Kraftfahrzeugsteuertarif eingeführt. Die 
Kraftfahrzeugsteuer für Wohnmobile bemisst sich nun nach dem Emissionsverhalten und dem 
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Gesamtgewicht des Fahrzeugs und führt regelmäßig zu einer Steuererhöhung. 

Viele Wohnmobilbesitzer haben daher in den letzten Wochen einen geänderten 
Kraftfahrzeugsteuerbescheid bekommen. Darin ist die Steuer erwartungsgemäß für die Zukunft 
erhöht worden. Allerdings beinhalten die Steuerbescheide die Erhöhung auch rückwirkend zum 
1. Januar 2006. Der Bund der Steuerzahler hält diese rückwirkende Erhöhung für 
verfassungswidrig: Bei der Kraftfahrzeugsteuer weicht der Entrichtungszeitraum in der Regel 
vom Kalenderjahr ab und beginnt mit der Anmeldung des Kraftfahrzeugs. 

Beginnt der Entrichtungszeitraum also beispielsweise am 1. August, endet er am 31. Juli des 
Folgejahres. Der Bund der Steuerzahler ist der Auffassung, dass eine rückwirkende 
Steuererhöhung nur innerhalb des Entrichtungszeitraumes, also bis zum 1. August des 
Vorjahres, erfolgen darf. Bei der generellen Steuererhöhung zum 1. Januar 2006 handele es 
sich um eine so genannte echte und damit verfassungswidrige Rückwirkung. Der Bund der 
Steuerzahler hat bereits angekündigt, einen Musterprozess zu führen und empfiehlt, gegen die 
erhöhten Kraftfahrzeugsteuerbescheide wegen verfassungsrechtlicher Bedenken Einspruch 
einzulegen. 

Aber nicht nur die Kfz-Steuer verteuert das Leben von Wohnmobilbesitzern: Gemäß einer 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen darf für Wohnmobile, Mobilheime 
sowie Wohn- und Campingwagen, die zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs auf einem 
eigenen oder fremden Grundstück für einen nicht nur vorübergehenden Zeitraum abgestellt sind, 
Zweitwohnungsteuer erhoben werden. 

Freiberufliche künstlerische Tätigkeit als Werbegra fiker und 
Werbedesigner  

Auch ein Werbegrafiker und -designer kann freiberuf lich tätig sein, selbst wenn 
die Arbeit gewerbliche Anteile hat. 

Das Finanzgericht Köln ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Tätigkeit eines Werbegrafikers 
und Werbedesigners eine freiberufliche künstlerische Tätigkeit ist, wenn sie eine 
eigenschöpferische Leistung darstellt, in der eine individuelle Anschauungsweise und 
Gestaltungskraft zum Ausdruck kommt und eine gewisse Gestaltungshöhe erreicht wird. 
Entscheidend ist, ob die Arbeiten ohne Rücksicht auf ihre Verwendung künstlerischen Charakter 
aufweisen. 

Im vorliegenden Fall umfasste die Tätigkeit die Erstellung von Konzepten und deren 
Verwirklichung in Form von Plakaten, Postern, Zeitungsanzeigen, Werbemappen und 
Produktverpackungen. Das Angebot umfasste neben der Konzepterstellung den Text, das 
Layout, Reinzeichnung und Lithografie sowie die Vervielfältigung und Auslieferung der fertigen 
Produkte. Dabei handelte sich zwar um eine gemischte Tätigkeit, die auch gewerbliche 
Elemente enthielt, jedoch lag der Schwerpunkt der Tätigkeit im künstlerischen Bereich. 
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Arbeitslohn bei Überlassung einer Jahresnetzkarte 

Die Überlassung einer Jahresnetzkarte führt automat isch zum Zufluss von 
Arbeitslohn. Eine Besteuerung nach der tatsächliche n privaten Nutzung ist nicht 
möglich. 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Jahresnetzkarte, so führt dies zum sofortigen 
Zufluss von Arbeitslohn, wenn dem Arbeitnehmer mit der Karte ein uneingeschränktes 
Nutzungsrecht eingeräumt wurde. Die mit der Netzkarte verbundene Nutzungsmöglichkeit führt 
dem Grunde nach zu einem geldwerten Vorteil, entschied der Bundesfinanzhof. Eine 
Besteuerung nach der tatsächlichen Nutzung ist nicht möglich, es ist immer der volle Preis der 
Netzkarte als geldwerter Vorteil anzusetzen. 

Aufwendungen eines Arbeitnehmers für Bewirtung und Werbegeschenke 

Auch ein Arbeitnehmer kann unter geeigneten Umständ en Aufwendungen für 
Bewirtung und Werbegeschenke als Werbungskosten gel tend machen. 

Aufwendungen eines Arbeitnehmers für Bewirtung und Werbegeschenke können beruflich 
veranlasst sind. Ein gewichtiges Indiz für die berufliche Veranlassung kann dabei eine variable, 
vom Erfolg seiner Arbeit abhängige Entlohnung sein. Liegt eine derartige Entlohnung nicht vor, 
so verlieren die Aufwendungen nicht ohne Weiteres ihren beruflichen Charakter. Die berufliche 
Veranlassung einer Aufwendung hängt nämlich grundsätzlich nicht davon ab, ob sie sich konkret 
auf die Höhe des Arbeitslohns auswirkt. Der Erwerbsbezug kann sich daher auch aus anderen 
Umständen ergeben. Aus welchen Umständen hat der Bundesfinanzhof allerdings offen 
gelassen und das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht 
Düsseldorf zurückverwiesen. 

Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand 

Das Bundesverwaltungsgericht stützt die Entscheidun g des Bundesfinanzhofs 
zum Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der Rechtsauffassung des Bundesfinanzhofs 
angeschlossen: Ein Grundsteuererlass kommt nicht nur bei atypischen und vorübergehenden 
Ertragsminderungen in Betracht, sondern auch bei strukturell bedingten Ertragsminderungen von 
nicht nur vorübergehender Natur. 

Teilnahme an Anti-Mobbing-Kursen 

Kosten für einen Anti-Mobbing-Kurs können Sie unter  bestimmten Umständen als 
Werbungskosten geltend machen. 

Fahrtkosten und Beiträge für die Teilnahme an einer Anti-Mobbing-Selbsthilfegruppe können als 
Werbungskosten abziehbar sein, wenn der Kurs überwiegend beruflich veranlasst ist und der 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses dient. Dient der Kernbereich der Gruppengespräche 
der Bewältigung beruflicher Problemsituationen, so spricht dies nach der Einschätzung des 
Finanzgerichts Niedersachsen dafür, dass das insgesamt bestimmende Motiv für die Teilnahme 
darin besteht, das Dienstverhältnis trotz der stark empfundenen Belastungen fortzuführen. 
Gegenüber den Finanzbehörden ist glaubhaft zu machen, dass Sie sich in einer schwierigen 
Arbeitssituation befanden und sich durch Maßnahmen Ihres Dienstherrn grundlos schikaniert 
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sahen 

Steuerbescheinigungen nur in Papierform zulässig 

Die Steuerberscheinigungen von den Banken akzeptier t das Finanzamt nur in 
Papierform. 

Die Oberfinanzdirektion Münster hat im Rahmen einer Kurzinformation darauf hingewiesen, dass 
die Steuerbescheinigungen über Zinsabschlag oder Kapitalertragsteuer auf Dividenden nicht in 
elektronischer Form bei den Finanzbehörden eingereicht werden dürfen. Der Gesetzeswortlaut 
spricht von der Papierform. Werden die Bescheinigungen nur elektronisch übermittelt, rechnet 
das Finanzamt die zuvor einbehaltenen Beträge nicht auf die Steuerschuld an. Zwar wurden die 
Banken über diese Rechtsauffassung der Finanzverwaltung informiert, jedoch sollten Sie 
trotzdem nachfragen, falls Sie bisher nur eine elektronische Steuerbescheinigung von Ihrer Bank 
erhalten haben. 

 
 

 

 


